
Stadt Schriesheim Rhein-Neckar-Kreis 

SATZUNG 
zur Änderung der Sa1zung 

über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) der Stadt Schriesheim vom 

22.12.1997 

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 
2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 15.02.2012 folgende Änderungssatzung der Satzung vom 22.12.'i 997 in der 
Fassung der Änderungssatzung vom 05.02.2004 beschlossen: 

L 
§ 14 erhält folgende Fassung

Haus- und Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Hausanschluss besteht aus der.Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anlage des
Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der 
Hauptabsperrvorrichtung. 

(2) Diejenigen Teile des Hausanschlusses, die in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen 
verlaufen (Grundstücksanschlüsse), sind Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage. Im 
Übrigen sind sie Teil der Anlage des Anschlussnehmers(§ 17). 

(3) Grundstüc�<sanschlüsse werden von der Stadt Schriesheim hergestellt, unterhalten, erneuert, 
geändert, abgetrennt und beseitigt. Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie 
deren Änderung werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner 
berechtigten Interessen von der Stadt Schriesheim bestimmt Die Gemeinde/Stadt stellt die für 
den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks notwendigen Grundstücksanschlüsse bereit. 

(4) Die Stadt Schriesheim kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere 
Grundstücksanschlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als 
weitere Anschlüsse gelten Grundstücksanschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der 
Beitragspflicht (§ 37) neu gebildet werden. 

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überb3ut werde.n, die Freilegung muss stets möglich sein; sie 
sind vor Beschädigung zu schützen. Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere 
das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen, sind der Stadt Schriesheim 
unverzüglich mitzuteilen. 



II. 
§ 22 erhält folgenden Wortlaut 

Nachprüfung von Messeinrichtungen 

(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle verlangen. Stellt der Wasserabnehmer 
den Antrag auf Prüfung nicht bei der Stadt Schriesheim, so hat er diese vor Antragstellung zu 
benachrichtigen. 

(2) Die Kosten der Prüfung fallen der Stadt Schriesheim zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Wasserabnehmer. 

III. 
§ 23 erhält folgenden Wortlaut 

Ablesung 

(1) Die Messeinrichtungen sind nach Aufforderung der Stadt Schriesheim vom Anschlussnehmer 
selbst abzulesen. Die Ableseergebnisse sind in den von der Stadt Schriesheim hierfür 
übermittelten Vordruck einzutragen. Der ausgefüllte Vordruck ist an die Stadt Schriesheim 
zurückzusenden. 

(2) Geht der ausgefüllte Vordruck nicht innerhalb einer von der Stadt Schriesheim gesetzten, 
angemessenen Frist bei dieser ein, darf sie den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. § 12 
bleibt davon unberührt. 

IV. 
i 28 erhält folgenden Wortlaut 

Beitragsmaßstab 

Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die zulässige Geschossfläche. Die zulässige 
Geschossfläche wird nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 29 bis 34 ermittelt. Bei der 
Ermittlung der Geschossfläche wird das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen gerundet. Ist die 
Ziffer an der dritten Nachkommastelle größer als vier, wird aufgerundet, andernfalls wird 
abgerundet. 

V. 
§ 29 erhält folgenden Wortlaut 

Grundstücksfläche 

(1) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung der 
zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 

2. soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält die 
tatsachliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 30,00 Meter von der der 
Erschließungsanlage zugewandten Grundstucksgrenze. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind Flächen tatsächlich 
angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der 
Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. Grundstücksteile, 



die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei 
der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

(2) § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleibt unberührt. 

VI. 
§ 30 erhält folgenden Wortlaut 

Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan die Geschossflächenzahl oder Geschossflache festsetzt 

(1) Als zulässige Geschossfläche gilt die mit der im Bebauungsplan festgesetzten 
Geschossflächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche. 

(2) Setzt der Bebauungsplan die Größe der Geschossfläche fest, gilt diese als zulässige 
Geschossfläche. 

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die nach Abs. 1 oder 2 zulässige Geschossfläche genehmigt 
so ist diese zugrunde zu legen. 

VII. 
§ 31 e-rhält folgenden Wortlaut 

Ermittlung der zulässigen Geschossflache bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan eine Baumassen zahl festsetzt 

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Geschossflächenzahl oder der Größe der Geschossfläche 
für ein Grundstück eine Baumassenzahl aus, so ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus 
der Teilung der mit der Baumassenzahl vervielfachten Grundstücksflüche durch [3,5]. 

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Baumasse 
genehmigt, so ergibt sich 'die zulässige Geschossfläche aus der Teilung dieser Baumasse 
durch [3,5]. 

VIII. 
§ 32 erhält folgenden Wortlaut 

Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan eine Grundflächenzahl 

oder die Grundfläche und die Zahl der Vollgeschosse 
oder die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 

(1) Weist der Bebauungsplan statt einer Geschossflächen- oder Baumassenzahl oder der Größe 
der Geschossfläche für ein Grundstück eine Grundflächenzahl bzw. die Größe de; zulässigen 
Grundfüiche und die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt als zulässige 
Geschossfläche die mit der Grundflächenzahl und Zahl der Vollgeschosse vervielfachte 
Grundstücksfläche bzw. die mit der Zahl der Vollgeschosse vervielfachte zulässige 
Grundfläche. 

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt 
der maximalen Trnufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand mit der 
Dachhaut) fest, so gilt als Zahl der Vollgeschosse im Sinne des Absatzes 1 das festgesetzte 
Höchstmaß der baulichen Anlage geteilt durch 



1 .  (2, 7 ]  für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgeb;ete und 
besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 
Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 
festgesetzten Gebiete; 

das Ergebnis wird auf die nächstfolgende volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 
0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(3) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das 
festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

1. [3,0] für die im Bebauungsplan ab Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und 
besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete 
(MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 

festgesetzten Gebiete; 

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(4) Ist im Einzelfall eine größere als die nach Abs. 1 zulässige Grundfläche bzw. höchstzulässige 
Zahl der Vollgeschosse genehmigt, so ist diese der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche 
nach Abs. 1 zugrunde zu legen. 

(5) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anlagen 
genehmigt, so ist diese der. Ermittlung der Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 und 3 zugrunde 
zu legen. 

(6) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl sowohl 
die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist die 
Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 5 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

IX. 
§ 33 erhält folgenden Wortlaut 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstucken, für die 
keine Planfestsetzung im Sinne der §9 30 bis 32 bestehen 

(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan keine den §§ 30 
bis 32 entsprechende Festsetzungen enthält, beträgt die Geschossflächenzahl, mit der die 
Grundstücksfläche vervielfacht wird: 



Zahl der 
Vollgeschosse (Z) 

Geschoss-
ftächenzahl 
(GFZ) 

Baugebiet 

1. In Kleinsiedlungsgebieten 
bei 

0,3; 
0,4; 2 

1 

2. In reinen und allgemeinen 
Wohngebieten, 
Mischgebieten und 
Ferienhausgebieten bei 

0,5; 
0,8; 
1,0; 
1, 
1,2; 

1; 

2 
1 

3 
4 und 5 
6 und mehr 

3. 1 n besonderen 
Wohngebieten bei 

1 
2 
3 
4 und 5 
6 und mehr 

0,5; 
0,8; 
1, 1; 
1,4; 
1,6; 

4. In Dorfgebieten bei 0,51 . 0,3; ; 2 
1 

und mehr 
5. ln Kern-, Gewerbe- und 

1 ndustriegebieten bei 11 i2 
1 3 
1 4 und 5 
1 a und mehr 

1,0; 
1,6; 
2,0; 
2,2; 
2,4; 

6. In Wochenendhaus-
Qebieten bei 

1 und 2 '0,2. 

(2) Die Art des Baugebiets i.S. von Abs. 1 ergibt si des 
Bebauungsplans. Soweit ein Bebauungsplan nicht besteht 

ch aus den Festsetzungen 
oder die Art des Baugebiets nicht 

festlegt, richtet sich die Gebietsart nach der auf den Grun
überwiegend vorhandenen Nutzung. Lassen sich Grun

dstücken in der näheren Umgebung 
dstücke nach der Eigena

keinem der genannten Baugebiete 
rt ihrer 

näheren Umgebung zuordnen, so werden die für 
Mischgebiete geltenden Geschossflächenzahlen zugrunde gelegt. 

(3) Der Berechnung der höchstzulässigen Geschossflächenzahl wird als zulässige Zahl der 
Vollgeschosse 

1. die in einem Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 

2. soweit keine Zahl der Vollgeschosse festgesetzt ist, 

a) bei bebauten Grundstücken die Höchstz::ihi d;;r tatsächlich vorhandenen Geschosse 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken 

der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse zugrunde geh�gt 

Als Geschosse 
im 

gelten Vollgeschosse i.S. der LBO; zugrunde zu legen ist im Falle des Satzes 
1 Nr. 

2 
1 die Zeitpunkt der Beschlussfassung übar den Bebauungsplan, im Falle des Satzes 1 

Nr. in der zum Zeitpunkt der Beitragsentstehung geltenden Fassung der LBO. 

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss gilt als Geschossfläche die tatsächlich 
vorhandene Baumasse geteilt durch [3,5], mindestens jedoch eine Geschossflächenzahl von 
0,2. 

(5) Ist 
so 

in Fällen des Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 im Einzelfall eine höhere Geschosszahl genehmigt, 
ist diese zugrunde zu legen. 



X. 
§ 34 erhält folgenden Wortlaut 

!Ermittlung der zulässigen Geschossflache bei Grundstücl<:en 
im Außenbereich 

(1) Im Außenbereich (§ 35 Bau GB) gilt als zulässige Zahl der Vollgeschosse die Höchstzahl der 
tatsächlich vorhandenen bzw. genehmigten Geschosse. Dabei werden die für Mischgebiete 
geltenden Geschossflächenzahlen zugrunde gelegt. 

(2) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der zum Zeitpunkt der 
Beitragsentstehung geltenden Fassung. Sei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein 
Vollgeschoss, gilt als Geschossfische die tatsächlich vorhandene Baumasse geteilt durch 
[3,5], mindestens jedoch eine Geschossflächenzahl von 0,3. 

XI. 
§ 35 erhält folgenden Wortlaut 

Sonderregelungen 

(1) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne Bebauung 
zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird die 
Grundstücksfläche mit einer Geschossflächenzahl von 0,2 vervielfacht. 

(2) Für Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer 
Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt 
werden sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, 
Kleingartenanlagen} gilt eine Geschossflächenzahl von 0,3. 

XII. 
§ 36 erhält folgenden Wortlaut 

We§tere Beitragspflicht 

Von Grundstüc�seigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits entstanden ist 
oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere Beiträge 
erhoben, 

1. soweit die bis zum In-Kraft-Treten dieser Satzung zulässige Geschossflächenzahl oder 
Geschossfläche bzw. genehmigte höhere Geschossfläche überschritten oder eina größere 
Geschossflächenzahl oder Geschossfläche allgemein zugelassen wird; 

2. soweit in den Fällen des § 34 eine höhera Zahl der Vollgeschosse zugelassen wird; 

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld bisher 
nicht entstanden ist; 

4. soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung gern. § 31 Abs. 1 KAG oder eine 
Tiefenbegrenzung gern. § 29 Abs. 1 Nr. 2 entfallen; 

5. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die ein Beitragsschuld bereits 
entstanden ist, neu gebildet werden. 



XIII. 
§ 37 erhält folgenden Wortlaut 

Beitragssatz 

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m2) Geschossfläche (§ 28) 7,97 Euro. 

XIV. 
§ 38 erhält folgenden Wortlaut 

Entstehung der Beitragsschuld 

( 1) Die Beitragsschuld entsteht: 

1. In den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden kann. 

2, In den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit: dessen 
Genehmigung. 

3. In den Fällen des § 36 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem In
Kraft-Treten des Bebauungsplans oder einer Satzung i.S, von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
und3 BauGB. 

4. In den Fällen des § 36 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch 
eingetragen ist 

5. In den Fällen des §36 Nr. 4 

a) mit dem In-Kraft-Treten eines Bebauungsplans bzw. dem In-Kraft-Treten einer 
Satzung im Sinne von § 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB; 

b) mit dem tatsächlichen Anschluss der Teilflächen, frühestens mit der Genehmigung des 
Anschlusses; 

c) bei baulicher Nutzung ohne tatsächlichen Anschluss mit der Erteilung der 
Baugenehmigung; 

dJ bei gewerblicher Nutzung mit dem Eintritt dieser Nutzung. 

6. In den Fällen des § 36 Nr. 5, wenn das neu gebildete Grundstück im Grundbuch 
eingetragen ist 

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 1.4.1964 an die öffentliche Abwasseranlagen hätten 
angeschlossen werden können Jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht die 
Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens rnlt dessen Genehmigung. 

XV. 
§ 39 erhält folgenden Wortlaut 

Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheids fällig. 



XVI. 
§ 40 erhält folgenden Wortlaut 

Ablösung 

(1) Der Wasserversorgungsbeitrag kann vor Entstehen der Beitragsschuld abgelöst werden. Der 
Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden 
Beitrags. 

(2) Die Ablösung erfolgt durch Vereinbarung zwischen der Stadt Schriesheim und dem 
Beitragspflichtigen. 

XVII. 
§ 41 erhält folgenden Wortlaut 

Erhebungsgrundsatz 

Die Stadt Schriesheim erhebt für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 
Grund- und Verbrauchsgebühren. 

XVIII. 
§ 42 erhält folgenden Wortlaut 

Gelhü hirenschu ld ner 

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussnehmer. Beim Wechsel des 
Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Eigentumsübergang 
(Auflassung und Eintragung ins Grundbuch) folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen 
Gebührenschuldner über. 

(2) Mehrere Gebührenschuldn�r sind Gesamtschuldner. 

XIX. 
§ 43 erhält folgenden Wortlaut 

Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei 
Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 

MN QN 2,5 MSN QN 2,5 MNQN6 MSN QN 6 MN QN 10 MSN QN 10 
€/Monat 1,99 2,05 2, 15 2,30 2,91 3,07 

MN QN 15 WP-QN 15 
ON 50 

WP-QN 40 

ON 80 
WP-QN 60 

ON 100 
WPV-QN 15 

ON 50 
€/Monat 4,65 27,92 32,62 37,94 65,14 

Bei Bauwasserzählern entfällt die Grundgebühr. 

(2) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 



(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, betriebsnotwendiger 
Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger als 
einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung (abgerundet auf volle 
Monate) keine Grundgebühr berechnet. 

XX. 
§ 44 erhält folgenden Wortlaut 

Verbrauchsgebühren 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 45) berechnet Die 
Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,50 Euro. 

(2) Wir ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die 
Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,86 Euro 

XXI. 
§ 45 erhält folgenden Wortlaut 

Gemessene Wassermenge 

(1) Die nach§ 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als Gebührenbemessungsgrundlage, 
wenn sie ungenutzt (etwa durch schadhafte Rohre, offen stehende Zapfstellen oder 
Rohrbrüche hinter dem Wasserzähler) verloren gegangen ist. 

(2) Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler über die nach der Eichordnung 
zulässigen Verkehrsfehlergrenzen hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zähler stehen geblieben, 
so schätzt die Stadt Schriesheim den Wasserverbrauch gemäß§ 162 Abgabenordnung. 

XXII. 
§ 46 erhält folgenden Wortlaut 

Verbrauchsgebühr bei Bauten 

(1) Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete Wasser nicht durch einen 
Wasserzähler festgestellt, wird eine pauschale Verbrauchsgebühr erhoben. 

(2) Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pauschaler Wasserverbrauch: 

1. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebzuden werden je 100 Kubikmeter 
umbautem Raum 7 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; 
Gebäude mit weniger als 100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben gebührenfrei. Bei 
Fertigbauweise werden der Ermittlung des umbauten Raumes nur die Keller- und 
Untergeschosse zugrunde gelegt. 

2. Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 fallen, werden je angefangene 10 
Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk 4 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch 
zugrunde gelegt; Bauwerke mit weniger als 1 O Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk bleiben 
gebührenfrei. 



XXIII. 
§ 47 erhält folgenden Wortlaut 

Entstehung der Gebührenschuld 

(1) In den Fällen der §§ 43, 44 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf 
des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des 
Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses. 

(2) In den Fällen des § 42 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen 
Anschlussnehmer mit Beginn des auf den Eigentumsübergang folgenden Kalendermonats; für 
den neuen Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

(3) In den Fällen des § 44 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld, mit der Beendigung der 
Baumaßnahme, spätestens mit Ausbau der Messeinrichtung nach § 21. 

(4) I� den Fällen des§ 46 entsteht die Gebührenschuld mit Beninn der Bauarbeiten. 

XXIV. 
§ 48 erhält folgenden Wortlaut 

Vorauszahlungen 

( 1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des 
Kalenderquartals. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, 
entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalenderquartals. 

(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahrs und der 
Grundgebühr (§ 43) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht werden 
die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des Verbrauchsgebührensatzes 
und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt. 

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die 
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

(4) In den Fällen der§ 44 Abs. 2 und§ 46 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

XXV. 
§ 49 erhält folgenden Wortlaut 

Fälligkeit 

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 48) geleistet worden, gilt 
dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die 
Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung 
ausgeglichen. 

(2) Die Vorauszahlungen gern. § 48 werden für das 1. Quartal am 15. Februar, für das 2. Quartal 
am 15. Mai, für das 3. Quartal am 15. August und für das 4. Quartal am 15. November zur 
Zahlung fällig. 



XXVI. 
§ 50 erhält folgenden Wortlaut 

Anzeigepflichten 

(1) Binnen eines Monats sind der Stadt Schriesheim anzuzeigen 

1 . der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Wasserversorgung 
angeschlossenen Grundstücks; entsprechendes gilt beim Erbbaurecht sowie beim 
Wohnungs� und Teileigentum; 

2. Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage sowie die Verwendung 
zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen, soweit sich dadurch die Größen für die 
Gebührenbemessung ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2 der 
Anschlussnehmer. 

(3) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Abs. 1 Nr. 1 der 
bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühran, die auf den Zeitraum bis zum 
Eingang der Anzeige bei der Stadt Schriesheim entfallen. 

XXVII. 
� 51 erhält folgenden Wortlaut 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1 entgegen§ 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung anschließt, 

2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung 
entnimmt, 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustimmung der Stadt Schriesheim 
weiterleitet, 

4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses nicht unverzüglich der Stadt 
Schriesheim mitteilt, 

5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschriften der Satzung, anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik 
errichtet, erweitert, ändert oder unterhält, 

6. entgegen § 17 Abs. 4 Materialien und Geräte verwendet, die nicht entsprechend den 
anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind, 

7. entgegen § 17 Abs. 5 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen so betreibt. dass Störungen 
anderer Anschlussnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Stadt 
Schriesheim bzw. Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers eintreten. 

8. Eigene, nicht städtische Messeinrichtungen die auch nicht Zwischenzähler sind entgegen 
§ 21 einbaut oder einbauen lässt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 50 Abs. 1 und 2 dieser 
Satzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 



XXVIII. 
§ 52 erhält folgenden Wortlaut 

Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1) Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Stadt Schriesheim aus dem 
Benutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Wasserabnehmers, es 
sei denn, dass der Schaden von der Stadt Schriesheim oder einem ihrer Bediensteten 
oder einem Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit der Stadt Schriesheim oder eines ihrer Bediensteten oder eines 
Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch 
grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Stadt Schriesheim 
verursacht worden ist. 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von 
Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern anzuwenden, die diese gegen ein 
drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Stadt 
Schriesheim ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf Verlangen über die mit der 
Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes 
erforderlich ist. 

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15,00 Euro. 

(4) Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzuleiten 8 
Abs. 1 ), und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 
Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet die Stadt Schriesheim dem 
Dritten gegenüber in demselben Umfang wie dem Wasserabnehmer aus dem 
Benutzungsverhältnis. 

(5) leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im 
Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass der Dritte aus unerlaubter 
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den 
Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Die Stadt Schriesheim weist den Anschlussnehmer darauf 
bei Begründung des Benutzungsverhältnisses besonders hin. 

( 6) Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich der Stadt Schriesheim oder, wenn 
dieses feststeht, dem ersatzpfiichtigen Unternehmen mitzu�8ilen. Leite·i der Anschlussnehmer 
das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten 
aufzuerlegen. 

XXIX. 
§ 53 erhält folgenden Wortlaut 

Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern 

(1) Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schäden, die insbesondere infolge 
einer unsachgemäßen Benutzung oder den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderlaufenden 
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Benutzung oder Bedienung der Anlagen zur Wasserversorgung entstehen. Der 
Anschlussnehmer haftet für Schäden, die auf deil mangelhaften Zustand seiner Anlage (§ 17) 
zurückzuführen sind. 

(2) Der Haftende hat die Stadt Schriesheim von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden. Sind Ansprüche auf Mängel an mehreren 
Verbrauchsanlagen zurückzuführen, so haften die Wasserabnehmer als Gesamtschuldner. 

XXX. 
§ 5") erhält folgenden Wortlaut

Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kostenersätzen und 
sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den 
Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jsweils 
festgelegten Höhe. 

XXXI. 
Inkrafttreten 

Die Änderungssatzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft. 

HINWEIS: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Schriesheim geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 

Schriesheim, den 16.02.2012 
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